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Waldbiotopkartierung im Privatwald

Die selektive Waldbiotopkartierung ist eine 
landesweite Bestandesaufnahme von natur-
schutzfachlich wertvollen Lebensräumen im 
Wald. Darunter versteht man die Abgrenzung, 
Erfassung und Darstellung von naturnahen, 
seltenen oder besonders vielfältigen Aus-
schnitten von Natur und Landschaft. Biotope 
stellen aufeinander angepasste Pflanzen- und 
Tiergesellschaften in ihrem charakteristischen 
Lebensraum dar. 
Die Ergebnisse der Waldbiotopkartierung fin-
den Berücksichtigung bei Planungsverfahren 
und bei der Beurteilung von Eingriffen in Na-
tur und Landschaft. Durch Folgekartierungen 
können Entwicklungstrends einzelner Biotop-
typen abgeleitet werden.
Die erste landesweite Waldbiotopkartierung 
in Sachsen wurde in den Jahren 1994 – 2000 
durch die Forstverwaltung erarbeitet. Sie lie-
ferte einen Überblick über Vorkommen und 
Verbreitung ausgewählter Biotoptypen in allen 
Waldeigentumsarten. Die Aktualisierung wur-
de notwendig, da nach rund einem Jahrzehnt 
zahlreiche Veränderungen eingetreten sind. Es 
können sich zum Beispiel Baumartenanteile, 
Strukturmerkmale oder die räumliche Ausdeh-
nung des Biotops verändert haben.
Im Jahr 2006 wurde in Zusammenarbeit von 
Sachsenforst und dem Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie die Aktualisie-
rung der selektiven Biotopkartierung mit einer 
Testkartierung gestartet.
Nach dem Abschluss der Aktualisierungsarbei-
ten im öffentlichen Wald wurde Sachsenforst 
nun vom Sächsischen Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) beauf-
tragt, die Waldbiotopkartierung im Privat-
wald zu aktualisieren. Die Aktualisierungsar-
beiten werden in den Jahren 2013 – 2016 von 
Forstsachverständigen im Auftrag von Sach-
senforst jeweils in den Monaten Mai bis Sep-
tember durchgeführt. 
Der Schwerpunkt 2013 liegt im Forstbezirk 
Oberlausitz in den Landkreisen Bautzen und 
Görlitz. In den Folgejahren werden dann wei-
tere Bereiche in Sachsen bearbeitet.
Ziel der Aktualisierung ist es, die für den Na-
turschutz wertvollen Bereiche detailliert zu 
dokumentieren und Veränderungen gegen-
über den bisherigen Erfassungen festzuhal-
ten. Grundlage ist dabei das Sächsische Na-
turschutzgesetz (§ 26 SächsNatSchG).

Mittlerer Sonnentau im Wackelsteinmoor

Grundsätze der Kartierung

Die Waldbesitzer werden vor Beginn der Kar-
tierungsarbeiten entsprechend des Waldgeset-

zes für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) in 
geeigneter Weise (Mitteilungsblätter, Bekannt-
machungen, Tagespresse) über die Kartierar-
beiten informiert.
Die Aktualisierung der selektiven Waldbiotop-
kartierung erfolgt nach folgenden Grundsät-
zen:

 Erfasst werden nach § 30 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) / § 26 Sächs-
NatSchG besonders geschützte Biotoptypen, 
wie z. B. Moor- und Bruchwälder, Quellbe-
reiche, naturnahe Fließgewässer u. a. sowie 
seltene naturnahe Waldgesellschaften. Be-
achtung finden aber auch wertvolle Biotop-
typen, die nicht gesetzlich geschützt sind 
(z. B. Waldränder, Hecken). 

 Die Angaben zu Altbiotopen werden aktuali-
siert und vorgegebene Biotoperwartungsflä-
chen auf ihren naturschutzfachlichen Wert 
hin überprüft. Weiterhin werden zufällige 
Neufunde erfasst. Es erfolgt kein vollflächi-
ger Begang des Kartiergebietes. 

 Die Genauigkeit der kartographischen Dar-
stellung wird erhöht, indem die Digitali-
sierung nicht mehr auf der Grundlage der 
topographischen Karten sondern auf dem 
aktuellen Luftbild erfolgt. 

 Die Flora-Fauna-Habitat-(FFH)-Richtlinie 
fordert, dass der Erhaltungszustand von Le-
bensräumen auch außerhalb der FFH-Ge-
biete zu dokumentieren ist. Die meisten der 
zu kartierenden Biotoptypen sind identisch 
mit bestimmten FFH-Lebensraumtypen (z. B. 
Biotoptypen „WCN Bodensaurer Buchenwald 

des Tief- und Hügellandes“ und „WCB Bo-
densaurer Tannen-Fichten-Buchenwald des 
Berglandes“ entsprechen dem LRT „9110 Bo-
densaurer Buchenwald“). Das bedeutet, dass 
mit der aktualisierten Waldbiotopkartierung 
gleichzeitig die Anforderungen der FFH-
Richtlinie erfüllt werden. Eine eigenständi-
ge Erfassung der Lebensraumtypen entfällt.

 Die bereits erfassten Lebensraumtypen in-
nerhalb der FFH-Gebiete werden im Rahmen 
der Waldbiotopkartierung nicht aktualisiert.

 Im Vergleich zur ersten Waldbiotopkartie-
rung werden auch junge Bestände kartiert, 
wenn sie einem Biotoptyp entsprechen, der 
gleichzeitig Lebensraumtyp ist (z. B. junge 
Buchenbestände).

 Die aktuelle Kartieranleitung ist auf der In-
ternetseite von Sachsenforst veröffentlicht. 

Informationen für Waldbesitzer

Die Ergebnisse der Waldbiotopkartierung un-
terstützen die Waldbesitzer bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach dem Waldgesetz für den 
Freistaat Sachsen.
Aktuelle Angaben zu naturschutzfachlich sen-
siblen Bereichen im Wald (z. B. Feuchtbiotope) 
geben Sicherheit bei der Planung und Durch-
führung forstlicher Bewirtschaftungsmaßnah-
men. So liefert die Waldbiotopkartierung unter 
anderem Antworten auf folgende Fragen:

 Kommen in meinem Wald besonders wert-
volle Biotope vor?
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Liegt mein Wald in einem Schutzgebiet?
 Was muss bei Bewirtschaftungsmaßnahmen 

innerhalb wertvoller Biotope beachtet wer-
den?

Die Ergebnisse der Biotopkartierung sind auch 
bei der Erarbeitung von Förderanträgen hilf-
reich.

Die Revierförster von Sachsenforst informie-
ren Sie als Waldbesitzer im Rahmen der Bera-
tung zu möglichen Schutzkategorien in ihrem 
Wald, so auch über die Waldbiotope.

Daneben sollen künftig nutzerfreundliche Re-
cherchemöglichkeiten auf den Internetseiten 
von Sachsenforst zur Verfügung stehen, so-
dass Sie sich eigenständig Einblick in die Er-
gebnisse der Waldbiotopkartierung verschaf-
fen können. 
Bereits jetzt wird im Themenportal Wald 
(www.forsten.sachsen.de/wald) des SMUL auf 
eine interaktive Biotopkarte verwiesen, die im 
Sachsenatlas eingebunden ist. Derzeit arbeitet 
Sachsenforst an einer Integration der Wald-
biotopdaten in ein nutzerfreundliches Inter-
netportal des Staatsbetriebes Geobasisinfor-

mation und Vermessung Sachsen (GeoSN). 
Waldbesitzer sollen sich damit noch besser als 
bisher über ihren Wald und die zu beachten-
den naturschutzrechtlichen und -fachlichen 
Fakten informieren können. 
Für die Organisation der Waldbiotopkartie-
rung ist innerhalb der Geschäftsleitung von 
Sachsenforst das Referat Naturschutz im Wald 
zuständig.

Ulrich Wendt ist Referent im Referat 

Naturschutz im Wald bei Sachsenforst




